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Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energie-
dienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der sogenannten 
Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Der Kunde kann sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das 
Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen sind unter www.energieeffizienz-online.info und unter www.stadtwerke-ratingen.de/
privatkunde/energie-service erhältlich.

* Die Bruttopreise enthalten die reduzierte gesetzliche Umsatzsteuer von 7 % und sind kaufmännisch gerundet. Der Umsatzsteuersatz gilt für den 
Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024.

** Die Bruttopreise enthalten die ab dem 01.04.2024 gültige gesetzliche Umsatzsteuer von 19 % und sind kaufmännisch gerundet.

Der abzurechnende Erdgaspreis wird auf Basis der Nettopreise berechnet und anschließend um die jeweils gültige Umsatzsteuer erhöht.

Erläuterung:
 
Innerhalb der Grundversorgung erfolgt die Jahresverbrauchsabrechnung über eine Bestabrechnung.

Informationen zu Kostenbelastungen nach § 2 Abs. 3 Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV):

In den Nettoverbrauchspreisen sind folgende Entgelte ab dem 01.01.2024 enthalten: Energiesteuer 0,55 ct/kWh, Konzessionsabgabe 0,27 ct/kWh, Emis-
sionszertifikate nach dem BEHG („CO2-Preis) 0,635 ct/kWh, Gasspeicherumlage 0,145 ct/kWh = in Summe 1,600 ct/kWh.

Grundlage für die Lieferung von Erdgas ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatz-
versorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) sowie die jeweils gültigen Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerke Ratingen GmbH für die Belieferung mit Erdgas.

Die Grund- und Ersatzversorgung für den landwirtschaftlichen, gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf wird entsprechend § 3 Nr. 22 Energiewirt-
schaftsgesetz bis zu einem Jahresverbrauch von 10.000 kWh angeboten.

Erklärung der Begriffe:

Energiesteuer
Eine durch das Energiesteuergesetz geregelte Steuer auf den Energieverbrauch.  

Konzessionsabgabe
Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen durch Versorgungsleitungen.   

Entgelte für den Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem BEHG („CO2-Preis“)
Nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zum Schutz des Klimas einheitlich festgelegte Kosten für den verpflichtenden Erwerb von Emissions-
zertifikaten durch u. a. die Gaslieferanten.

Gasspeicherumlage
Die Gasspeicherumlage wird auf Grundlage des neu geschaffenen §§ 35a ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ab dem 01.10.2022 erhoben und 
dient zur Deckung der Kosten für die Sicherstellung der von der Bundesregierung per Gesetz bestimmten Mindestfüllstände der Gasspeicher an bestimmten 
Stichtagen. Die Umlage wird von der Trading Hub Europe GmbH auf ihrer Internetseite unter  HYPERLINK „http://www.tradinghub.eu/de-de“ www.trading-
hub.eu/de-de veröffentlicht.

Energiesteuer-Hinweis: Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach 
dem Energiesteu ergesetz oder der Energiesteuerdurchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche 
Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.

Ergänzende Hinweise: Das von der SWR zu liefernde Erdgas ist Gas der 2. Gasfamilie, Gruppe L und entspricht in seiner Beschaffenheit den jeweils gel-
tenden „Technischen Regeln“ des DVGW, Arbeitsblatt G 260. Grundlage der Abrechnung ist die Kilowattstunde (kWh). Der Verbrauch an kWh wird wie folgt 
ermittelt: Die gemessene Erdgasmenge in Betriebsvolumen (m³) wird unter Berücksichtigung der Zustandszahl (z) und des Brennwerts gemäß DVGW in 
der jeweils geltenden Fassung (derzeit Arbeitsblatt G 685) in kWh umgerechnet. Die SWR legt der Ermittlung des Verbrauchs in kWh die vom Netzbetreiber 
mitgeteilten Werte für Zustandszahl (z) und Brennwert zugrunde. Entsprechend § 2 Absatz 3 Nr. 4 GasGVV wird darauf hingewiesen, dass die Nutzenergie 
einer Kilowattstunde Gas im Vergleich mit der Kilowattstunde Strom entsprechend dem Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers geringer ist.

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Verkaufspreise Erdgas  
„Echt.Gas - Flex (Grundversorgung)“ 
für die Lieferung aus dem Netz der 
Stadtwerke Ratingen GmbH

Preise gültig ab 01.01.2024 Netto Brutto* (inkl. 7 % USt. bis 31.03.2024) Brutto** (inkl. 19 % USt. ab 01.04.2024)

Flex (Grundversorgung)

1.  Stufe  
(0 - 4.000 kWh/Jahr)

Arbeitspreis 
Grundpreis

15,58 
5,02

16,67
5,37

Cent/kWh
Euro/Monat

18,54
5,97

Cent/kWh
Euro/Monat

2.  Stufe  
(ab 4.001 kWh/Jahr)

Arbeitspreis 
Grundpreis

12,71
14,58

13,60
15,60

Cent/kWh
Euro/Monat

15,12
17,35

Cent/kWh
Euro/Monat


